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2220-4-K 

Bekanntmachung 
der Neufassung des 

Kirchensteuergesetzes 

Vom 21. November 1994 

Auf Grund des § 3 des Gesetzes zur Änderung des 
Kirchensteuergesetzes vom 8. Juli 1994 (GVBl 
S. 554) wird nachstehend der Wortlaut des Kirchen
steuergesetzes (BayRS 2220-4-K) in der vom 1. Ja
nuar 1995 an geltenden Fassung bekanntgemacht. 

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen 
durch 

1. das Gesetz zur Änderung des Kirchensteuerge
setzes vom 20. Dezember 1985 (GVBl S. 816), 

2. das Gesetz zur Änderung des Kirchensteuerge
setzes vom 21. März 1991 (GVBI S. 80), 

3. das Gesetz zur Änderung des Kirchensteuerge
setzes vom 8. Juli 1994 (GVBI S. 554). 

München, den 21. November 1994 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Hans Zeh e t mai r, Staatsminister 

2220-4-K 

Gesetz 
über die Erhebung von Steuern 
durch Kirchen, Religions- und 

weltanschauliche Gemeinschaften 
(Kirchensteuergesetz - KirchStG) 

in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 1994 

1. Teil 

Besteuerungsrecht und Steuerpflicht 

Art. 1 

(1) Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie 
weltanschauliche Gemeinschaften, die Körper
schaften des öffentlichen Rechts sind, sind berech
tigt, Steuern (Kirchensteuern) zu erheben. 

(2) Die Kirchensteuern können einzeln oder ne
beneinander erhoben werden 

1. in Form von Kirchenumlagen nach dem Maß
stab der Einkommensteuer (veranlagte Einkom
mensteuer und Lohnsteuer) als Kircheneinkom
men- und Kirchenlohnsteuer, nach dem Maß
stab der Grundsteuermeßbeträge als Kirchen
grundsteuer, 

2. in Form von Kirchgeld. 

Art. 2 

(1) Schuldner der Kirchensteuern sind die Ange
hörigen der in Art. 1 genannten Gemeinschaften. 

(2) Der Eintritt in eine solche Gemeinschaft be
stimmt sich nach dem jeweiligen Satzungsrecht der 
betreffenden Gemeinschaft. 

(3) 1 Der Austritt bedarf zur öffentlich-rechtli
chen Wirkung der mündlichen oder schriftlichen 
Erklärung bei dem Standesamt des Wohnsitzes 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsorts. 2Die schrift
liche Erklärung muß öffentlich beglaubigt sein; 
§ 129 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entspre
chend. 

Art. 3 

Gläubiger der Kirchenumlagen sind die gemein
schaftlichen Steuerverbände, Gläubiger des Kirch
gelds sind die gemeindlichen Steuerverbände. 

Art. 4 

(1) 1 Gemeinschaftliche Steuerverbände sind die 
in Art. 1 genannten Gemeinschaften. 2Als gemein
schaftlicher Steuerverband gelten für die Römisch
Katholische Kirche die Diözese und für das israeli
tische Bekenntnis der Landesverband der Israeliti
schen Kultusgemeinden in Bayern. 
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(2) 1 Gemeindliche Steuerverbände sind - soweit 
Körperschaften des ö:ijentlichen Rechts - die Kir
chengemeinden (Pfarr-, Mutter- und Tochterge
meinden), die Religionsgemeinden und die von 
weltanschaulichen Gemeinschaften eingerichteten 
gemeindlichen Verbände. 2Die Gesamtkirchenge
meinden gelten an Stelle der beteiligten Pfarr-, 
Mutter- und Tochtergemeinden als Steuerver
bände. 

(3) Gemeinden und gemeindlichen Verbänden 
im Sinn des Absatzes 2 wird die Eigenschaft einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts auf Antrag 
des gemeinschaftlichen Steuerverbands durch das 
Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissen
schaft und Kunst verliehen. 

Art. 5 

(1) IJeder Steuerverband muß eine Vertretung 
haben, die durch Satzung bestimmt wird. 2In der 
Satzung muß folgenden Mindestforderungen ge
nügt werden: 

1. Jede Steuerverbandsvertretung muß einen Vor
sitzenden und mindestens zwei weitere Mitglie
der haben. Sie müssen sämtlich im Bereich des 
Steuerverbands wohnen und kirchensteuer
pflichtig sein. Die Mehrheit der Mitglieder ein
schließlich des Vorsitzenden muß die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen. 

2. Die Beschlußfähigkeit muß von der gehörigen 
Ladung der Mitglieder der Steuerverbandsver
tretung abhängig gemacht werden. 

3. Über die Beschlüsse muß fortlaufende Nieder
schrift geführt werden, die vom Vorsitzenden 
und einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen 
ist und die erforderlichen Feststellungen zur Be
urteilung der Beschlußfähigkeit sowie das Er
gebnis der Abstimmung zu enthalten hat. 

4. Für die Entscheidung von Streitigkeiten über 
den Vollzug der Satzung muß ein geordnetes Ver
fahren vorgesehen werden. 

(2) 1 Die Satzungen für die gemeinschaftlichen 
Steuerverbände sind dem Staatsministerium für 
Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst, die 
Satzungen für die gemeindlichen Steuerverbände 
der zuständigen Regierung spätestens vier Wochen 
vor ihrem Inkrafttreten vorzulegen. 2 Für die Ände
rung solcher Satzungen gilt diese Bestimmung ent
sprechend. 

2. Teil 

Kirchenumlagen 

Erster Abschnitt 

Kircheneinkommen- und Kirchenlohnsteuer 

I. Allgemeine Vorschriften 

Art. 6 

(1) 1 Umlagepflichtig sind die Angehörigen der 
in Art. 1 genannten Gemeinschaften, die im Frei
staat Bayern einen Wohnsitz oder den gewöhnlichen 
Aufenthalt haben und mit einem Steuerbetrag zur 
Einkommensteuer veranlagt sind oder von deren 

Einkünften der Steuerabzug vom Arbeitslohn vor
genommen wird. 2Von der Umlagepflicht sind Ar
beitnehmer mit einem Wohnsitz oder dem gewöhn
lichen Aufenthalt im Freistaat Baiern insoweit aus
genommen, als sie in einem anderen Land zur Um
lage im Lohnabzugsverfahren herangezogen wer
den. 

(2) Umlagepflichtig sind außerdem die außer
halb des Freistaates Bayern wohnhaften Angehöri
gen der entsprechenden Gemeinschaften, soweit 
für ihre Einkünfte aus einer im Freistaat Bayern ge
legenen Betriebsstätte im Sinn des Lohnsteuer
rechts Lohnsteuer einbehalten wird. 

(3) 1 Die Umlagepflicht besteht für den gleichen 
Zeitraum, für den die Pflicht zur Entrichtung der 
betreffenden Maßstabsteuer besteht. 2Treten ihre 
sonstigen Voraussetzungen erst nach Beginn dieses 
Zeitraums ein oder fallen sie vor Ablauf desselben 
weg, so beginnt oder endet die Umlagepflicht mit 
dem Anfang des nächsten Kalendermonats. 

Art. 7 

Die Kircheneinkommen- und die Kirchenlohn
steuer werden für den gleichen Zeitraum erhoben, 
für den die Maßstabsteuer erhoben wird. 

Art. 8 

(1) 1 Die Kircheneinkommen- und die Kirchen
lohnsteuer werden nach einem einheitlichen Umla
gesatz erhoben. 2Die umlageerhebenden gemein
schaftlichen Steuerverbände bestimmen gemein
sam die Höhe des Umlagesatzes; der Umlagesatz 
darf zehn v.H. der Einkommen- und Lohnsteuer 
nicht übersteigen. 3Einigen sich die umlageerhe
benden gemeinschaftlichen Steuerverbände nicht 
auf einen einheitlichen Umlagesatz, so bestimmt 
das Staatsministerium für Unterricht, Kultus , Wis
senschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen auf Antrag eines 
gemeinschaftlichen Steuerverbands den Umlage
satz. 

(2) Vor Erhebung der Kircheneinkommen- und 
der Kirchenlohnsteuer ist die Einkommen- und 
Lohnsteuer nach Maßgabe des § 51a des Einkom
mensteuergesetzes in seiner jeweiligen Fassung zu 
kürzen. 

11. Kircheneinkommensteuer 

Art. 9 

(1) Gehören nicht dauernd getrennt lebende um
lagepflichtige Ehegatten verschiedenen umlageer 
hebenden Gemeinschaften an (konfessionsver
schiedene Ehe), so wird die Umlage 

1. in den Fällen der getrennten Veranlagung zur 
Einkommensteuer aus der nach Art. 8 Abs. 2 ge
kürzten Einkommensteuer jedes Ehegatten, 

2. in den Fällen der Zusammenveranlagung zur 
Einkommensteuer für jede der beteiligten Ge
meinschaften aus dem Teil der gemeinsamen 
nach Art. 8 Abs. 2 gekürzten Einkommensteuer 
erhoben, die auf ihn entfällt. Zur Feststellung 
des Anteils ist die für die Ehegatten veranlagte 
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gemeinsame, nach Art. 8 Abs.2 gekürzte Ein
kommensteuer im Verhältnis der Einkünfte ei
nes jeden Ehegatten aufzuteilen. 

(2) Gehört ein nicht dauernd getrennt lebender 
Ehegatte keiner umlageerhebenden Gemeinschaft 
an (glaubensverschiedene Ehe), so wird die Umlage 

1. in den Fällen der getrennten Veranlagung zur 
Einkommensteuer aus der nach Art. 8 Abs. 2 ge
kürzten Einkommensteuer des umlagepflichti
gen Ehegatten, 

2. in den Fällen der Zusammenveranlagung zur 
Einkommensteuer für den umlagepflichtigen 
Ehegatten aus dem Teil der gemeinsamen nach 
Art. 8 Abs. 2 gekürzten Einkommensteuer erho
ben, der auf diesen Ehegatten entfällt. Absatz 1 
Nr.2 Satz 2 gilt entsprechend. 

Art. 10 

Wenn beide Ehegatten der gleichen umlageerhe
benden Gemeinschaft angehören und zur Einkom
mensteuer zusammen veranlagt werden, sind sie 
für die Kircheneinkommensteuer Gesamtschuld
ner. 

Art. 11 

Bei Arbeitnehmern, die zur Kircheneinkommen
steuer veranlagt werden, wird die einbehaltene 
Kirchenlohnsteuer auf die Kircheneinkommen
steuer angerechnet. 

Art. 12 

lDie Umlagepflichtigen haben Vorauszahlungen 
auf die Umlagen zur veranlagten Einkommen
steuer nach Maßgabe der nach Art. 8 Abs. 2 gekürz
ten Einkommensteuer-Vorauszahlungen an deren 
Fälligkeitstagen zu entrichten. 2Die Vorauszahlun
gen werden auf die Umlageschuld angerechnet. 

III. Kirchenlohnsteuer 

Art. 13 

(1) lDie Kirchenlohnsteuer wird durch Abzug 
vom Arbeitslohn erhoben. 2Die Vorschriften über 
den Lohnsteuerabzug und den Lohnsteueraus
gleich gelten entsprechend. 

(2) Arbeitgeber, in deren Betrieb die Lohnsteu
erberechnung und die Führung des Lohnkontos 
von einer innerhalb des Freistaates Bayern gelege
nen Betriebsstätte im Sinn des Lohnsteuerrechts 
vorgenommen werden, haben die Kirchenlohn
steuer für den umlagepflichtigen Arbeitnehmer bei 
jeder mit Lohnsteuerabzug verbundenen Lohnzah
lung einzubehalten und mit der Lohnsteuer an das 
Finanzamt abzuführen, an das die Lohnsteuer zu 
entrichten ist. 

(3) lGehören nicht dauernd getrennt lebende 
Ehegatten verschiedenen umlageerhebenden Ge
meinschaften an (konfessionsverschiedene Ehe), so 
wird die Kirchenlohnsteuer für jeden Ehegatten 
nur aus der von diesem Ehegatten zu entrichten
den, nach Art. 8 Abs. 2 gekürzten Lohnsteuer erho
ben. 2Gehört ein Ehegatte keiner umlageerheben
den Gemeinschaft an (glaubensverschiedene Ehe), 

so wird die Kirchenlohnsteuer für den anderen 
Ehegatten nur aus der von diesem Ehegatten zu 
entrichtenden, nach Art. 8 Abs. 2 gekürzten Lohn
steuer erhoben. 

(4) Wird die Lohnsteuer für mehrere Arbeitneh
mer eines Betriebs ohne Ausscheidung auf den ein
zelnen Arbeitnehmer in einem Pauschalbetrag er
hoben, so ist auch für die Kirchenlohnsteuer ein 
Pauschalbetrag festzusetzen. 

Art. 14 

Auf die Haftung des Arbeitgebers und die Inan
spruchnahme des Arbeitnehmers für die Kirchen
lohnsteuer finden die Vorschriften des Einkom
mensteuergesetzes über die Haftung des Arbeitge
bers und die Inanspruchnahme des Arbeitnehmers 
für die Lohnsteuer entsprechende Anwendung. 

Art. 15 

(1) 1 Für Gemeinschaften, die in Bayern weniger 
als 25000 Mitglieder haben, gelten die Art . 13 und 
14 nicht. 2Es bleibt diesen Gemeinschaften überlas
sen, ihre lohnsteuerpflichtigen Mitglieder zur Um
lage heranzuziehen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Gemeinschaften, für 
die schon vor Inkrafttreten dieses Gesetzes die Um
lagen zur Lohnsteuer im Weg des Abzugs vom Ar
beitslohn erhoben worden sind. 

Zweiter Abschnitt 

Kirchengrundsteuer 

Art. 16 

(1) 1 Die in Art . 1 genannten Gemeinschaften 
werden ermächtigt, zum Zweck der Erhebung von 
Kirchengrundsteuer eigene Steuerordnungen zu 
erlassen. 2Diese müssen vorsehen, unter welchen 
Voraussetzungen, in welchem Zeitraum und mit 
welchem Umlagesatz der Grundbesitz zur Entrich
tung von Kirchengrundsteuer heranzuziehen ist. 

(2) Die Kirchengrundsteuer wird nur insoweit 
erhoben, als sie die Kircheneinkommen- bzw. Kir
chenlohnsteuer übersteigt. 

(3) Der Kirchengrundsteuer dürfen nur diejeni
gen Grundstücke unterworfen werden, die im Be
reich des Freistaates Bayern gelegen sind, und nur 
insoweit, als ein Angehöriger der erhebenden Ge
meinschaft Eigentümer ist. 

(4) Der Umlagesatz für die Kirchengrundsteuer 
darf zehn v.H. des Grundsteuermeßbetrags nicht 
übersteigen. 

(5) Die Unterlagen, deren die Steuerverbände 
für die Besteuerung bedürfen, werden ihnen von 
den zuständigen Staats- und Gemeindebehörden 
zur Verfügung gestellt. 

(6) 1 Die Steuerordnungen sind dem Staatsmini
sterium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und 
Kunst und dem Staatsministerium der Finanzen 
spätestens zwei Monate vor deren Inkrafttreten 
vorzulegen. 2Für die Änderung der Steuerordnun
gen gilt diese Bestimmung entsprechend. 
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Dritter Abschnitt 

Verwaltung und Rechtsbehelfe 

Art. 17 

(1) 1 Die Umlagen werden von den gemeinschaft
lichen Steuerverbänden selbst verwaltet, soweit 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 2Darüber 
hinaus überträgt das Staatsministerium der Finan
zen auf Antrag einer umlageerhebenden Gemein
schaft die Verwaltung der Kircheneinkommen
steuer für diese Gemeinschaft den Finanzämtern. 
3Eine Übertragung findet nicht statt, wenn eine 
Gemeinschaft in Bayern weniger als 25 000 Mitglie
derhat. 

(2) IDie Verwaltung der Kirchenlohnsteuer 
steht, außer in den Fällen des Art. 15 Abs. 1, den Fi
nanzämtern zu. 2Die Erstattung der Kirchenlohn
steuer obliegt den gemeinschaftlichen Steuerver
bänden, soweit nicht die Kirchenlohnsteuer in Zu
sammenhang mit dem Lohnsteuer-Jahresausgleich 
vom Arbeitgeber erstattet wird. 

(3) Soweit die Umlagen von den gemeinschaftli
chen Steuerverbänden selbst verwaltet werden, ob
liegt auf deren Ersuchen die Beitreibung der Umla
gerückstände den Finanzämtern. 

Art. 18 

(1) IFür die Verwaltung der Kirchenumlagen 
gelten, soweit in diesem Gesetz nichts Abweichen
des bestimmt ist , sinngemäß die Vorschriften der 
Abgabenordnung und des Verwaltungszustellungs
gesetzes in der jeweiligen Fassung. 2Das gleiche gilt 
für Rechtsvorschriften, die zur Durchführung der 
in Satz 1 bezeichneten Gesetze erlassen worden 
sind oder erlassen werden. 3Die Kleinbetragsver
ordnung gilt für die Verwaltung der Kirchenumla
gennicht. 

(2) Die Zinsvorschriften, die Straf- und Buß
geldvorschriften der Abgabenordnung sowie deren 
Vorschriften über das Straf- und Bußgeldverfahren 
finden auf die Kirchenumlagen keine Anwendung. 

(3) ISoweit die Kirchenumlagen von den ge
meinschaftlichen Steuerverbänden verwaltet wer
den, sind Vorschriften über Zwangsmittel nur mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß für die Anordnung 
des Zwangsmittels das für den Wohnort des Umla
gepflichtigen zuständige Finanzamt zuständig ist. 
2Die zuständige Behörde des gemeinschaftlichen 
Steuerverbands kann das Finanzamt um die An
ordnung des Zwangsmittels ersuchen. 3 Andere 
Zwangsmittel als die Anordnung eines Zwangsgel
des sind unzulässig. 

(4) Gegen die Kirchensteuerfestsetzung können 
keine Einwendungen erhoben werden, die sich ge
gen die Festsetzung der Maßstabsteuer richten. 

(5) ISoweit die Kirchenumlagen von den ge
meinschaftlichen Steuerverbänden verwaltet wer
den, entscheidet über den Einspruch und über die 
Beschwerde der gemeinschaftliche Steuerverband. 
2Die Klage ist gegen die Behörde des gemeinschaft
lichen Steuerverbands zu richten, die den ur
sprünglichen Verwaltungsakt erlassen oder den be
antragten .Verwaltungsakt oder die andere Lei
stung unterlassen oder abgelehnt hat. 

(6) 1 Soweit die Verwaltung der Kirchenumlagen 
den Finanzämtern obliegt, ist der umlageberech
tigte gemeinschaftliche Steuerverband zu dem Ein
spruchsverfahren zuzuziehen, wenn über die Um
lageberechtigung des gemeinschaftlichen Steuer
verbands zu entscheiden ist. 2Unter der gleichen 
Voraussetzung ist der umlageberechtigte gemein
schaftliche Steuerverband im Verfahren nach der 
Finanzgerichtsordnung von Amts wegen beizula
den. 

Art. 19 

(1) Eine nachträgliche Änderung der Maßstab
steuer oder des Grundsteuermeßbetrags bewirkt 
die entsprechende Änderung der nach Art. 7 oder 
nach der betreffenden Steuerordnung (Art. 16 
Abs.1) berechneten Umlage. 

(2) Festsetzungen der Kirchenumlagen werden 
zum Nachteil des Steuerpflichtigen nur geändert 
oder berichtigt, wenn die Abweichung von der bis
herigen Festsetzung oder von dem bisherigen Er
stattungsbetrag mindestens fünf Deuts~he Mark 
beträgt oder der Steuerpflichtige die Anderung 
oder Berichtigung beantragt. 

(3) ISoweit die Finanzämter die Umlagen ver
walten, sind sie auch zur Stundung (§ 222 der Abga
benordnung) zum Absehen von der Steuerfestset
zung (§ 156 der Abgabenordnung) und zur Nieder
schlagung (§ 261 9.er Abgabenordnung) der Umla
gen zuständig. 2Zur abweichenden Festsetzung aus 
Billigkeitsgründen (§ 163 der Abgabenordnung) 
und zum Erlaß (§ 227 der Abgabenordnung) der von 
ihnen verwalteten Umlagen sind die Finanzämter 
nur im Anschluß an die abweichende Festsetzung 
aus Billigkeitsgründen oder den Erlaß der Maß
stabsteuer befugt. 31m übrigen entscheiden über 
Anträge auf abweichende Festsetzung aus Billig
keitsgründen, Erlaß und Stundung sowie über das 
Absehen von der Steuerfestsetzung und die Nieder
schlagung von Umlagen, soweit sich aus den Sat
zungen nichts anderes ergibt , die gemeinschaftli
chen Steuerverbände. 

3. Teil 

Kirchgeld 

Art. 20 

Die gemeindlichen Steuerverbände können für 
ihre ortskirchlichen Zwecke mit Zustimmung des 
gemeinschaftlichen Steuerverbands nach den fol
genden Vorschriften Kirchgeld für das Kalender
jahr erheben. 

Art. 21 

(1) Kirchgeldpflichtig sind alle über 18 Jahre al
ten Angehörigen der in Art. 1 genannten Gemein
schaften mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufent
halt im Bezirk des gemeindlichen Steuerverbands, 
wenn sie eigene Einkünfte oder Bezüge, die zur Be
streitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet 
sind, von mehr als jährlich dreitausendsechshun
dert Deutsche Mark haben. 

(2) Wenn der Pflichtige in Bayern einen mehrfa
chen Wohnsitz hat, ist derjenige Steuerverband 
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kirchgeldberechtigt, in dessen Bezirk sich der 
Pflichtige vorwiegend aufhält. 

(3) Maßgebend für die Kirchgeldpflicht und für 
die Kirchgeldberechtigung sind die Verhältnisse 
bei Beginn des Kalenderjahres, für das das Kirch
geld erhoben wÜ·d. 

Art. 22 

(1) 1 Die gemeindlichen Steuerverbände dürfen 
das Kirchgeld im allgemeinen nur in einem für alle 
Pflichtigen gleich hohen Betrag erheben, der drei 
Deutsche Mark nicht überschreiten darf. 2Mit Ge
nehmigung des gemeinschaftlichen Steuerver
bands können sie jedoch durch Satzung ein höhe
res, nach den Einkünften und Bezügen im Sinn des 
Art. 21 Abs. 1 oder dem Einheitswert des Grundbe
sitzes zu staffelndes Kirchgeld bis zum Höchstbe
trag von dreißig Deutsche Mark erheben. 

(2) Den Zeitpunkt der Fälligkeit des Kirchgelds 
bestimmt der gemeindliche Steuerverband. 

Art. 23 

1 Das Kirchgeld wird von den gemeindlichen 
Steuerverbänden verwaltet . 2Art.17 Abs.3 und 
Art. 18 Abs.1, 2, 3 und 5 gelten entsprechend. 

4. Teil 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

Art. 24 

(1) Die Verteilung des Aufkommens an Kir
chenumlagen zwischen den gemeinschaftlichen 
Steuerverbänden bzw. dem gemeinschaftlichen 
Steuerverband und den gemeindlichen Steuerver-

bänden bleibt den gemeinschaftlichen Steuerver
bänden oder dem gemeinschaftlichen Steuerver
band überlassen. 

(2) Die gemeinschaftlichen Steuerverbände ha
ben dem Staatsministerium für Unterricht, Kultus, 
Wissenschaft und Kunst und dem Staatsministe
rium der Finanzen das Aufkommen an Kirchenum
lagen und an Kirchgeld alljährlich zum 1. April an
zuzeigen. 

Art. 25 

1 Wer mit einer Kirchensteuer in Anspruch ge
nommen wird, hat der mit der Verwaltung dieser 
Steuer betrauten Stelle Auskunft über alle Tatsa
chen zu geben, von denen die Feststellung der Zu
gehörigkeit zu der Gemeinschaft abhängt. 2Ange
hörige der in Art. 1 genannten Gemeinschaften ha
ben darüber hinaus auch die zur Festsetzung der 
Kirchensteuern erforderlichen Erklärungen abzu
geben. 

Art. 26 

Das Staatsministerium für Unterricht, Kultus, 
Wissenschaft und Kunst erläßt im Benehmen mit 
dem Staatsministerium der Finanzen die zum Voll
zug g.ieses Gesetzes erforderlichen Ausführungs
und Uberleitungsvorschriften. 

Art. 27 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1955 in 
Kraft*) . 

(2) (gegenstandslos) 

') Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der 
ursprünglichen Fassung vom 26. November 1954 (GVBl S. 305). 
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderungen er
gibt sich aus d en jeweiligen Anderungsgesetzen. 
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7902-2-E 

Verordnung 
über das Waldverzeichnis 

und die Schutzwaldverzeichnisse 
(WuSWaldVV) 

Vom 29. November 1994 

Auf Grund von Art. 8 Abs. 3 und Art. 10 Abs. 5 des 
Waldgesetzes für Bayern - BayWaldG - (BayRS 
7902-1-E), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23. Februar 1989 (GVBI S. 25), erläßt die Bayerische 
Staatsregierung folgende Verordnung: 

Erster Teil 

Waldverzeichnis 

§ 1 

Aufstellung, Inhalt und Führung 
des Waldverzeichnisses 

(1) Die unteren Forstbehörden führen in einer 
Datei für ihren Amtsbereich im Benehmen mit den 
Vermessungsämtern das Verzeichnis sämtlicher 
Wälder im Sinn des Art. 2 BayWaldG (Waldver
zeichnis). 

(2) Das Waldverzeichnis enthält: 

1. Daten aus dem Automatisierten Liegenschafts
buch (ALB) der VeFmessungsämter über Flur
stücks bezeichnungen, Gesamtfläche, Waldflä
che sowie Name, Anschrift und Geburtsdatum 
aller in Art. 3 Abs.3 BayWaldG genannten 
Rechtsträger und über deren Rechtsverhältnisse 
untereinander, 

2. Angaben über die Zugehörigkeit derWaldfläche 
zu Funktionen im Sinn von Art . 10 Abs. 1 und 
Art. 12 Abs.l BayWaldG. 

§ 2 

Einsichtnahme in das Verzeichnis 

lZur Einsichtnahme in das Verzeichnis sind nur 
die in Art. 3 Abs. 3 BayWaldG genannten Rechtsträ
ger berechtigt. 2Die Einsichtnahme ist auf die eige-

• nen Daten beschränkt. . 

Zwei ter Teil 

Schutzwaldverzeichnisse 

§ 3 

Form der Schutzwaldverzeichnisse 

(1) Die Schutzwaldverzeichnisse bestehen aus: 

1. Übersichtsblättern (Anlage 1), in denen ein zu
sammenhängender Schutzwald innerhalb des 
Bereichs einer unteren Forstbehörde hinsicht
lich seiner Grenzen, seiner Größe und seiner Art 
(Art. 10 Abs. l Nrn. 1 bis 3 BayWaldG) beschrie-

ben ist; die Übersichtsblätter sind fortlaufend 
numeriert und haben die Größe DIN-A 4 ; 

2. Karteiblättern (Anlage 2); jedes Flurstück inner
halb eines in einem Ubersichtsblatt beschriebe
nen Schutzwaldes erhält ein eigenes Karteiblatt; 
die Kar.teiblätter haben die Größe DIN-A 4 und 
weisen folgende Farben auf: 

Staatswald hellgrün 
(Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayWaldG) 

Körperschaftswald hellrot 
(Art. 3 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 BayWaldG) 

Privatwald hellgelb 
(Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 BayWaldG); 

3. Übersichtskarten für alle Schutzwälder inner
halb des Bereichs einer unteren Forstbehörde 
(Maßstab mindestens 1: 50 000); die einzelnen 
zusammenhängenden Schutzwälder sind mit 
der jeweils entsprechenden Nummer des Über
sichtsblattes gekennzeichnet und sind in der 
Übersichtskarte schwarz umrandet. 

(2) Lassen sich die Grenzen des Schutzwaldes im 
Übersichtsblatt oder im Karteiblatt nicht hinrei
chend deutlich beschreiben, so genügt es, die Gren
zen grob zu umschreiben und auf die Übersichts
karten Bezug zu nehmen. 

(3) Die Übersichtsblätter sind nach ihren Num
mern, die jeweils dazugehörigen Karteiblätter 
nach ihren Flurstücksnummern zu ordnen. 

§4 

Inhalt der Verzeichnisse 

(1) In die Verzeichnisse sind alle Schutzwälder 
im Sinn des Art. 10 Abs. 1 BayWaldG aufzunehmen. 

(2) In den Karteiblättern sind unanfechtbar ge
wordene Anordnungen nach Art. 39 in Verbindung 
mit Art. 14 Abs. 2 und Erlaubnisse nach Art. 39 in 
Verbindung mit Art. 14 Abs. 3 BayWaldG einzutra
gen . 

(3) Der Inhalt der Anordnungen und Erlaub
nisse (Absatz 2) ist außerdem stichwortartig in die 
Karteiblätter aufzunehmen. 

§ 5 

Ausarbeitung der Verzeichnisse 

Die Verzeichnisse werden von den unteren Forst
behörden im Benehmen mit den Wasserwirtschafts
ämtern auf Übersichts- und Karteiblättern sowie auf 
Übersichtskarten (§ 3) ausgearbeitet und den Kreis
verwaltungsbehörden zur Anlegung übergeben. 
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§ 6 

Auslegung der Verzeichnisse, 
Verfahrens beteiligung 

(1) 1 Die Kreisverwaltungsbehörde macht bei der 
AnleguI:!g der Verzeichnisse für den Bereich des 
Landkreises oder für den Bereich einzelner Ge
meinden oder gemeindefreier Gebiete die Ausle
gung der Entwürfe der ausgearbeiteten Verzeich
nisse und der Eintragungsverfügungen ortsüblich 
bekannt. 2Sie unterrichtet die Waldbesitzer und 
Nutzungsberechtigten, die von der Eintragung be
troffen sind und deren Aufenthaltsort bekannt ist 
oder mit zumutbarem Aufwand ermittelt werden 
kann, über die beabsichtigte Eintragungsverfü
gung. 

(2) 1 Vom Tag der Bekanntmachung an sind die 
Entwürfe auf die Dauer von drei Monaten öffent
lich bei der Kreisverwaltungsbehörde oder einer 
von ihr bestimmten Stelle auszulegen. 2Die Be
kanntmachung nach Absatz 1 hat Ort und Dauer 
der Auslegung sowie den Hinweis , daß Bedenken 
und Anregungen während der Auslegungsfrist vor
gebracht werden können, zu enthalten. 

(3) 1 Die Kreisverwaltungsbehörde prüft im Be
nehmen mit der unteren Forstbehörde die Beden
ken und Anregungen. 2Nach Ablauf der Ausle
gungsfrist verfügt sie die Eintragungen in die Ver
zeichnisse. 3In der Verfügung sind die einzutragen
den Tatsachen und die rechtliche Grundlage der 
Eintragung anzugeben. 4Die Kreisverwaltungsbe
hörde stellt die Verfügung den in Absatz 1 Satz 2 ge
nannten Personen zu. 

(4) Die unteren Forstbehörden erhalten Ab
drucke der E intragungsverfügungen. 

§ 7 

Führung der Verzeichnisse 

(1) IJede Kreisverwaltungsbehörde bestimmt ei
nen Verzeichnisführer und regelt seine Stellvertre
tung. 2D er Verzeichnisführer vollzieht die Eintra
gungsverfügungen und sorgt für die vorschriftsmä
ßige Führung und Verwahrung des Verzeichnisses. 

(2) 1 Eingetragen wird mit schwarzer Farbe. 2 Än
derungen werden durch Streichung der betreffen
den Eintragung in roter Farbe und, soweit erforder
lich, durch Neueintragung so vorgenommen, daß 

die bisherige Eintragung leserlich bleibt. 3Der Ver
zeichnisführer versieht jede Eintragung mit seiner 
Unterschrift und mit dem Datum. 4Eintragungen 
im Verzeichnis dürfen nicht radiert oder anderwei
tig unkenntlich gemacht werden. 

§ 8 

Änderungen der Verzeichnisse 

(1) Sollen Verzeichnisse durch Hinzufügungen 
oder Herausnahme von Waldflächen geändert wer
den, gelten die §§ 3 bis 6 entsprechend. 

(2) Sonstige Änderungen verfügt die Kreisver
waltungsbehörde. 

(3) Die untere Forstbehörde wird benachrich
tigt. 

§ 9 

Einsichtnahme in die Verzeichnisse 

(1) Der Waldbesitzer und jeder andere, der ein 
berechtigtes Interesse darlegt, kann das Verzeich
nis einsehen und einfache oder beglaubigte Aus
züge verlangen. 

(2) Den unteren Forstbehörden sind auf Verlan
gen beglaubigte Auszüge zu fertigen. 

Dritter Teil 

Schlußbestimmungen 

§ 10 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

lDiese Verordnung tritt am l.Januar 1995 in 
Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Schutzwaldverzeichnisse (SWaldVV) vom 24 . No
vember 1976 (BayRS 7902-2-E) außer Kraft. 

München, den 29. November 1994 

Der Bayerische Ministerpräsident . 

Dr. Edmund Stoiber 
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Anlage 2 

Karteiblatt Nr . .. .......... . . 

(zu Übersichtsblatt Nr ......... ) 

Kreisverwaltungsbehörde: .. .. ........... ..... ... .............. ....... . 

Untere Forstbehörde: . .. . .. ......... ... ... . ............ . .......... : .... . . . 

Gemarkung: 

Flurstücks-Nr. 

Grundbuch des Amtsgerichts ........................... .... ... ..... ....... .... ........ .... ........ Bd ... ... ... ........... ... Bi. .... .. ............... . 

Eigentümer, Nutzungsberechtigte im Sinn des Art. 3 BayWaldG ...... .. ...... .. ... ......... . ....... . .... . ..... .. .... . : . 

Fläche ... .................. ........ ... ....... ~ .. .. ... ...... ha, 

davon Schutzwald .. ........ ... ....... .... ......... ha mit folgenden Grenzen 

Eintragungsver fügung Anordnungen im Sinn des Erlaubnisse im Sinn des 
Nr. und Datum Art. 14 Abs. 2 BayWaldG Art. 14 Abs. 3 BayWaldG 

1 2 3 

Bemerkungen zu Spalte 2 und 3: 

Einzutragen sind Nummer und Datum der Anordnung oder Erlaubnis und stichwortartig ihr Inhalt 
(§ 4 Abs. 2 und 3 WuSWaldVV). 
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7'824-3-E 

Verordnung 
zur Änderung der 

Bayerischen Tierzuchtverordnung 

Vom 18. November 1994 

Auf Grund von § 6 Abs.2 und 3, § 8 Abs. 2, § 13 
Abs.2 und 3, § 15 Abs.2 und 3 und § 16 des Tier
zuchtgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. März 1994 (BGEl I S. 601) in Verbindung 
mit § 1 Nr.1 Buchst. b der Zuständigkeitsübertra
gungsverordnung Landwirtschaft vom 30. Novem
ber 1987 (GVBl S. 442, BayRS 7801-3-E), geändert 
durch Verordnung vom 6. März 1990 (GVEl S . 73) 
sowie Art. 14 Abs. 1 bis 3 des Bayerischen Tierzucht
gesetzes (BayTierZG) vom 10. August 1990 (GVBl 
S.291, BayRS 7824- 1-E) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, hinsichtlich der §§ 6 und 7 im Einver
nehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
des Innern sowie hinsichtlich der §§ 3 und 19 im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministe
rium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, 
Frauen und Gesundheit, folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über den Vollzug des Tierzucht
rechts (Bayerische Tierzuchtverordnung - Bay
TierZV) vom 7. September 1990 (GVEl S.372, 
BayRS 7824- 3-E) wird wie folgt geändert: 

1. In die Inhaltsübersicht werden eingefügt: 

a) ,,§ 3a Festsetzung weiterer Leistungs
merkmale", 

b) ,,§ 35a Eizellen". 

2. In § 1 werden nach dem Wort "Zuchtwertfest
stellungen" die Worte "einschließlich der Beur
teilung der äußeren Erscheinung" eingefügt. 

3. § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort "Anzahl" 
die Worte" und Nummern" eingefügt. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

4. Es wird folgender § 3a eingefügt: 

,,§ 3a 

Festsetzung weiterer Leistungsmerkmale 

(1) Zur Zuchtwertfeststellung bei einem Bul
len, der in der Besamung zur amtlichen Prüfung 
eingesetzt wurde, wird auch die äußere Erschei
nung weiblicher Nachkommen dieses Prüfbul
len innerhalb von sechs Monaten nach der er
sten Kalbung nach einem linearen Bewertungs
system beurteilt. 

(2) Zur Zuchtwertfeststellung bei Merino
landschafböcken und Schafböcken der Fleisch
rassen umfaßt der Zuchtwert der Fleischlei
stung zusätzlich die Leistungsmerkmale Fut
terverwertung und Verfettung, die in der Sta
tionsprüfung ermittelt werden. 

(3) Zur Zuchtwertfeststellung bei Ziegen
böcken der Zuchtrichtung Wolle wird auch der 
Zuchtwertteil Wollqualität, der die Leistungs
merkmale Ausgeglichenheit , Farbe und Fein
heit umfaßt, festgestellt.". 

5. In § 8 Abs. 5 werden die Worte "vom Staatsmini
sterium" durch die Worte "von der Landesan
stalt" ersetzt. 

6. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl "zehn" 
durch die Zahl "neun" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte "zwei 
Jahre" durch die Worte "ein Jahr" ersetzt. 

c) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort " Verhalten " 
durch das Wort "Eigenschaften" ersetzt. 

d) In Absatz 4 werden die Worte "vom Staats
ministerium" durch die Worte "von der Lan
desanstalt für Bienenzucht" ersetzt. 

7. § 10 erhält folgende Fassung: 

,,§ 10 

Gewinnung von Samen 
außerhalb einer Besamungsstation 

1 Die Landesanstalt kann zulassen, daß von 
Einzeltieren zum Zweck der Samenübertra
gung bei Schafen und Ziegen sowie bei Rindern 
gefährdeter Rassen Samen über § 3 Abs. 2 Nr. 1 
des Tierzuchtgesetzes hinaus auch außerhalb ei
ner Besamungsstation von Beauftragten dieser 

. Besamungsstation gewonnen wird. 2Hengste 
können nur zur Samengewinnung zum Zweck 
der Frischsamenübertragung zugelassen wer
den; die Entscheidung trifft das Landesamt für 
Pferdezucht und Pferdesport. 3Voraussetzung 
für die Zulassung ist, daß die Vorschriften des 
§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nrn.2 und 3 des Tierzuchtge
setzes eingehalten werden und die tiergesund
heitliche Uberwachung nach § 13 Abs. 1 gesi
chert ist. 4Wird für die Samengewinnung eine 
Außenstelle eingerichtet, gelten die Regelungen 
für Besamungsstationen sinngemäß. " . 
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8. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 werden folgende Sätze 2 und 3 
angefügt: 

,,2Der Ausschluß setzt voraus, daß die Wirt
schaftlichkeit der Nachkommen der männli
chen Tiere nach Satz 1 in erheblicher Weise 
beeinträchtigt werden kann. 3Liegen die Vor
aussetzungen für einen Ausschluß des männ
lichen Tieres nicht vor, hat die Besamungs
station, die Samen dieses Tieres abgibt, die 
ihr angeschlossenen Tierhalter über solche 
Erbfehler in geeigneter Weise zu unterrich
ten, die von der Landesanstalt festgestellt 
wurden.". 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Samen, der von den nach Absatz 2 
Satz 1 Nr. 1 ausgeschlossenen männlichen 
Tieren stammt, ist zu vernichten, soweit er 
nicht für wissenschaftliche Untersuchungen 
benötigt wird. " . 

9. In § 14 Abs. 1 Nr. 2 wird das Zitat ,,§ 12 Abs. 2 
und 3" durch da.s Zitat ,,§ 11 Abs. 2 und 3" er
setzt. 

10. In § 15 Abs. 2 wird das Zitat ,,§ 12 Abs. 2 und 3" 
durch das Zitat ,,§ 11 Abs. 2 und 3" ersetzt. 

11. In § 16 Abs. 1 Satz 2 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgender Halbsatz ange
fügt: 

"die erhebliche Auswirkungen auf die Wirt
schaftlichkeit der Nachkommen haben kön
nen.". 

12. In § 19 Abs. 4 Satz 3 werden die Worte "Staats
ministerium des Innern" ersetzt durch die 
Worte "Staatsministerium für Arbeit und So
zialordnung, Familie, Frauen un~ Gesundheit". 

13. Dem § 21 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt : 

,,2Die Besamungserlaubnis kann auf Grund von 
Feststellungen nach § 13 Abs. 2 Satz 3 mit Ne
benbestimmungen versehen werden. " . 

14. In § 22 wird vor dem Wort "Samen" das Wort 
"erstmals" eingefügt. 

15. In § 23 werden die Worte "Europäische Gemein
schaften" durch die Worte "Europäische Union 
und Vertrags staaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum" ersetzt. 

16. § 24 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Den Aufzeichnungen nach Satz 1 Nr.2 ste
hen mit automatisierten Verfahren oder In
formationssystemen erstellte Unterlagen 
gleich." . 

b) In Absatz 5 Nr. 6 werden der Punkt durch ei
nen Strichpunkt ersetzt und folgende Halb
sätze angefügt: 

"in den Fällen des Absatzes 3 Satz 2 ist die 
Unterschrift entbehrlich, wenn sicherge
stellt ist, daß der die Insemination Durchfüh
rende auf andere Weise festgestellt werden 
kann; mit der Erstellung automatisierter 
Aufzeichnungen bestätigt der die Insemina
tion Durchführende die Richtigkeit der An
gaben nach Nummern 1 bis 5.". 

17. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Absatz 3 wird neuer Absatz 2 
und erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die Nummer der zur Zucht aufge
stellten weiblichen Nachkommen sowie de
ren Väter und Mütter sind vom Tierhalter 
oder einer von ihm beauftragten Person in 
das Besamungsstallbuch oder die Besa
mungskartei des Betriebs einzutragen." . 

c) Absatz 4 wird aufgehoben. 

18. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) nach dem Wort "Eigenbestandsbesa
mer" werden die Worte "sowie Tierhal
ter" eingefügt; 

bb) das Wort "rechtzeitig" wird durch das 
Wort " unverzüglich " ersetzt. 

b) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

19. In § 28 Abs. l Nr.2 Halbsatz 1 wird nach dem 
Wort "Kalenderjahres" das Wort "schriftlich" 
eingefügt. 

20. § 30 Abs. l erhält folgende Fassung: 

,,(1) Wird Samen an Tierhalter für Einzelbe
samungen geliefert, die im Rahmen des § 29 
Nr. 1 zur Verhinderung von Inzucht, aus Grün
den der Tiergesundheit sowie im Rahmen der 
Pferde-, Schaf- und Ziegenbesamung erforder
lich sind, kann vom Mindestinhalt eines Besa
mungsvertrags ganz oder teilweise abgesehen 
werden.". 

21. Es wird folgender § 35a eingefügt: 

,, § 35a 

Eizellen 

Die Regelungen der §§ 31 bis 35 gelten sinnge
mäß für die Gewinnung von Eizellen und deren 
Behandlung sowie für die Übertragung von dar
aus gewonnenen Embryonen. " . 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 28/1994 

22 . § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,, (1) Das Staatsministerium ist zuständige 
Behörde nach § 1 Abs. 1 und § 4 Abs . 2 der 
Verordnung über Lehrgänge nach dem Tier
zuchtgesetz sowie im Fall des § 1 Satz 2 der 
Verordnung über Zuchtorganisationen in 
der jeweils geltenden Fassung." . 

b) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt: 

,,(2) Die Landesanstalt ist zuständige Be
hörde 

1. für die züchterische Überwachung von Be
trieben im Sinn des § 19 Abs. 1 Nr.l 
Buchst. c des Tierzuchtgesetzes, 

2. unbeschadet des Absatzes 1 für im Vollzug 
des Tierzuchtgesetzes erlassene Rechts
verordnungen. " . 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und 
wie folgt geändert: 

aa) Das Zitat ,,§ 13 Abs.5" wird ersetzt 
durch das Zitat ,,§ 13 Abs. 2 Satz 3, 
Abs.5". 

bb) Das Zitat ,,§ 24 Abs. 3 Satz 2" wird er
setzt durch das Zitat ,,§ 26 Abs. 1". 

cc) Das Zitat ,,§ 36 Nr. 2" wird ersetzt durch 
das Zitat ,,§36Abs. 2" . 

2 3. Die Anlage wird durch die Anlage zu dieser Ver
ordnung ersetzt. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in 
Kraft. 

München, den 18. November 1994 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Reinhold Bocklet, Staatsminister 
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2023-4-1 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über Benutzungsgebühren 
für die Inanspruchnahme 

der staatlichen Rechnungsprüfungsstellen 
der Landratsämter 

Vom 30. November 1994 

Auf Grund des Art. 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Ko
stengesetzes erläßt das Bayerische Staatsministe
rium des Innern im Einvernehmen mit dem Bayeri
schen Staatsministerium der Finanzen folgende 
Verordnung: 

§ 1 

§ 2 Abs. 2 der Verordnung über Benutzungsge
bühren für die Inanspruchnahme der staatlichen 
Rechnungsprüfungsstellen der Landratsämter -
RPrGV - (BayRS 2023-4-1), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 6. Januar 1992 (GVBI S. 7), wird 
wie folgt geändert: 

In Satz 1 wird die Zahl ,,290" durch die Zahl ,,310" 
und in Satz 2 die Zahl ,,36,50" durch die Zahl 
,,39,00" ersetzt. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in 
Kraft. 

München, den 30. November 1994 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Günther Beckstein, Staatsminister 

1041 
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221O-8-2-5-K 

Verordnung 
zur Änderung der 

Zulassungszahlverordnung 1994/95 

Vom 2. Dezember 1994 

Auf Grund von Art. 2 Satz 3, Art. 3 Abs. 2 Satz 3, 
Art . 4 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 und Art. 11 Abs. 2 des Ge
setzes zur Ausführung des Staatsvertrags über die 
Vergabe von Studienplätzen vom 19. Februar 1988 
(GVBl S. 18, BayRS 2210-8-2-K), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. April 1994 (GVBl S. 296), er
läßt das Bayerische Staatsministerium für Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst folgende Ver
ordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Festsetzung der Zulas
sungszahlen der im Studienjahr 1994/95 an Univer
sitäten in den wissenschaftlichen Studiengängen 
als Studienanfänger sowie im höheren Fachseme
ster aufzunehmenden Bewerber (Zulassungszahl
verordnung 1994/95) vom 20. Juni 1994 (GVBl 
S. 517) wird wie folgt geändert : 

In § 1 Abs. 2 Buchst. a werden bei der Universität 
Würzburg die Zulassungszahlen für das 2. bis 
8. Fachsemester des Studiengangs Pharmazie 
durch folgende Zulassungszahlen ersetzt: 

44 43 4-2 41 40 39 38 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in 
Kraft; sie tritt am 30. September 1995 außer Kraft. 

München, den 2. Dezember 1994 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 

2013-4-1-F 

Verordnung 
zur Änderung der 

Kurtaxordnung für die 
bayerischen Staatsbäder 

Vom 3. Dezember 1994 

Auf Grund des Art. 25a Abs. 3 Satz 1 des Kosten
gesetzes erläßt das Bayerische Staatsministerium 
der Finanzen folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Erhebung der Kurtaxe 
in den bayerischen Staatsbädern Bad Reichenhall, 
Bad Steben, Bad Kissingen, Bad Brückenau und 
Bad Bocklet - Kurtaxordnung für die bayerischen 
Staatsbäder (BayRS 2013-4-1-F), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 1. Dezember 1992 (GVBl 
S. 815), wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs.1 wird die Zahl ,,28" durch die Zahl 
,,42 " ersetzt. 

2. Anlage 2 (zu §§ 5 und 6) wird für das Jahr 1995 
durch die Anlage zu dieser Verordnung ersetzt. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in 
Kraft. 

München, den 3. Dezember 1994 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Dr. Georg von Wal d e n f eis , Staatsminister 
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Anlage 2 

(zu §§ 5 und 6) 

Höhe der Kurtaxe (einschließlich Umsatzsteuer) 
in den bayerischen Staatsbädern 

- ab 1. Januar 1995-

für die 

erste zweite dritte 
Person Person Person 

DM DM DM 

1. Bad Reichenhall 

1.1 Kurtaxe 

1.1.1 in der Kurzone I - Hauptkurzeit - 5,00 4,35 2,80 

1.1.2 - übrige Kurzeit - 4,50 3,95 2,55 

1.1.3 in der Kurzone II - ganzjährig- 3,50 2,90 2,10 

1.2 e~mäßigte Kurtaxe 

1.2.1 in der Kurzone I - Hauptkurzeit - 4,55 3,95 2,80 

1.2.2 - übrige Kurzeit - 4,05 3,65 '2,55 

1.2.3 in der Kurzone II - ganzj ährig - 3,10 2,65 2,10 

1.3 Tageskarte 5,00 DM 

2. BadSteben 

2.1 Kurtaxe 4,20 3,40 2,00 

2.2 ermäßigte Kurtaxe 3,80 3,05 1,80 

2.3 Tageskarte 4,20 DM 

3. Bad Kissingen 

3.1 Kurtaxe 5,60 4,50 3,00 

3.2 ermäßigte Kurtaxe 5,10 3,40 2,70 

3.3 Tageskarte 5,60 DM 

4. Bad Brückenau 

4.1 Kurtaxe 

4.1.1 in der Kurzone I 4,40 3,50 2,40 

4.1.2 in der Kurzone II 3,45 2,95 2,00 

4.2 ermäßigte Kurtaxe 

4.2.1 in der Kurzone I 4,05 3,25 2,40 

4.2 .2 in der Kurzone II 3,15 2,60 2,00 

4.3 Tageskarte 4,40 DM 

5. Bad Bocklet 

5.1 Kurtaxe 

5.1.1 in der Hauptkurzeit 3,20 2,40 1,65 

5.1.2 in der übrigen Kurzeit 2,25 1,80 1,25 

5.2 ermäßigte Kurtaxe 

5.2 .1 in der Hauptkurzeit 2,85 2,20 1,65 

5.2.2 in der übrigen Kurzeit 2,00 1,70 1,25 

5.3 Tageskarte 3,20 DM 
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Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
Max Schick GmbH, Druckerei und Verlag 
Karl-Schmid-Straße 13, 8'1829 München 
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt 

Bekanntmachung 
der Entscheidung des 

Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
vom 17. November 1994 Vf. 96-IX-94 

und Vf. 97 -IX-94 

Gemäß Art. 65 Abs. 2 Satz 3 des Landeswahlge
setzes wird nachstehend die Entscheidung des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 17 . No
vember 1994 bekanntgemacht. Die Entscheidung 
betrifft 

1. den Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens 
über den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs
und Unterrichtswesen (BayEUG), 

2. den Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens 
über den Entwurf eines Gesetzes zur Abände
rung und Ergänzung des Art. 28 des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts
wesen (BayEUG). 

Entscheidungsformel: 

1. Die gesetzlichen Voraussetzungen für d'ie Zulas
sung eines Volksb~gehrens über den Entwurf ei
nes Gesetzes zur Anderung des Bayerischen Ge
setzes über das Erziehungs- und Unterrichtswe-
sen sind nicht gegeben. ' 

2. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulas
sung eines Volksbegehrens über den Entwurf ei
nes Gesetzes zur Abänderung und Ergänzung des 
Art. 28 des Bayerischen Gesetzes über das Erzie
hungs- und Unterrichtswesen sind nicht gege
ben. 

Leitsätze: 

1. Zum Inhalt des Begriffs der staatlichen Schul
aufsicht (Art. 130 Abs. 1 BV). 

2. Zur Auflösung des bei einer Regelung über Schü
lerzeitungen bestehenden Spannungsverhältnis
ses zwischen staatlichem Bildungs- und Erzie
hungsauftrag einerseits und dem Recht auf Mei
nungsfreiheit sowie dem Zensurverbot anderer
seits. 

3. Die für die Errichtung und das Funktionieren ei
ner neuen Schul art wesentlichen Fragen müssen 
durch den Gesetzgeber geregelt werden. 

4. Volksbegehren, die zu einer wesentlichen Beein
trächtigung des Budgetrechts des Parlaments 
führen würden, sind mit Art. 73 BVunvereinbar. 
Bei der Frage, ob die Voraussetzungen des Art. 73 
BV gegeben sind, ist eine wertende Gesamtbeur
teilung anzustellen, die neben der absoluten und 
relativen Höhe der Kosten eines Volksbegehrens 
auch die Umstände des Einzelfalls einbezieht, so 
z. B. die Art und Dauer der zu erwartenden Bela
stungen. 

5. Wenn wesentliche Teile eines Volksbegehrensge
setzentwurfs wegen Verstoßes gegen höherrangi
ges Recht zu beanstanden sind, können auch die 
verbleibenden Teile des Gesetzentwurfs nicht als 
Volksbegehren zugelassen werden. 

München, den 17. November 1994 

Bayerischer Verfassungsgerichtshof 

Der Generalsekretär: 

Dr. Li c h t e n b e r ger , Vorsitzender Richter 
am Oberlandesgericht München 
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